
 
Anlage: Änderung Gebührensatzung Franz-Grothe-Schule 
 

S a t z u n g 
 

über die Änderung der Satzung über die Benutzungsgebühren (Schulgeld) für den Besuch der 
Franz-Grothe-Schule ï Städt. Musikschule der Stadt Weiden i.d.OPf. vom 09.03.2021 (ABl. Nr 13 

vom 12.03.2021) 
 
 

I. 
Gegenstand der Änderung 

 
Die Satzung über die Benutzungsgebühren (Schulgeld) für den Besuch der Franz-Grothe-Schule – 
Städt. Musikschule der Stadt Weiden i.d.OPf. vom 09.03.2021 (ABl. Nr. 13 vom 12.03.2021), wird wie 
folgt geändert: 
  
 

1. §4 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(3) Die Gebühren für den in der Städt. Musikschule angebotenen Unterricht betragen pro Schüler / Schülerin: 
 
 

1. Elementarunterricht 

               Gebühren                       Gebühren nach Abzug 
  des Zuschusses 

                                                                                                                                  (s. Abs.1, S.2 und 3) 
 

 Unterrichtsdauer jährlich monatlich  jährlich monatlich 
 
Musikgarten 45 min pro Woche 312,00 € 26,00 €  288,00 €  24,00 € 
Musikalische Früherziehung 60 min pro Woche 312,00 € 26,00 €  288,00 €  24,00 € 
Klassenmusizieren 45 min pro Woche 240,00 € 20,00 €  216,00 €  18,00 € 
Instrumentenkarussell 45 min pro Woche 312,00 € 26,00 €            288,00 €  24,00 € 
 

2. Instrumentaler / vokaler Gruppenunterricht 

 
               Gebühren                       Gebühren nach Abzug 

  des Zuschusses 
                                                                                                                                  (s. Abs.1, S.2 und 3) 

 
 Unterrichtsdauer jährlich monatlich  jährlich monatlich 
 
5 Schüler 45 min pro Woche 228,00 € 19,00 € 204,00 €  17,00 € 
4 Schüler 45 min pro Woche 276,00 € 23,00 € 252,00 €  21,00 € 
3 Schüler 45 min pro Woche 360,00 € 30,00 € 336,00 €  28,00 € 
2 Schüler 45 min pro Woche 528,00 € 44,00 € 504,00 €  42,00 € 
 
 

3. Instrumentaler / vokaler Einzelunterricht 

 
               Gebühren                       Gebühren nach Abzug 

  des Zuschusses 
                                                                                                                                  (s. Abs.1, S.2 und 3) 

 
 Unterrichtsdauer    jährlich monatlich  jährlich monatlich 
 
Kurzstunde 30 min pro Woche    696,00 € 58,00 € 672,00 €  56,00 € 
Normalstunde 45 min pro Woche    1044,00 € 87,00 € 1008,00 €  84,00 € 
 
 

4. Theorieunterricht 
 

a) als Hauptfach 

 
               Gebühren                       Gebühren nach Abzug 

  des Zuschusses 
                                                                                                                                  (s. Abs.1, S.2 und 3) 

 
 Unterrichtsdauer    jährlich monatlich  jährlich monatlich 
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5 Schüler 45 min pro Woche 228,00 € 19,00 € 204,00 €  17,00 € 
4 Schüler 45 min pro Woche 276,00 € 23,00 € 252,00 €  21,00 € 
3 Schüler 45 min pro Woche 360,00 € 30,00 € 336,00 €  28,00 € 
2 Schüler 45 min pro Woche 528,00 € 44,00 € 504,00 €  42,00 € 
 
Kurzstunde 30 min pro Woche    696,00 € 58,00 € 672,00 €  56,00 € 
Normalstunde 45 min pro Woche    1044,00 € 87,00 € 1008,00 €  84,00 € 
 
 

b) als Ergänzungsfach 

 
Bei bereits erfolgter Belegung von Instrumental-/Vokalunterricht- ist die Teilnahme am Theorieunterricht im Klassenverband für 
Schüler*innen der Musikschule mit den Benutzungsgebühren für den instrumentalen und vokalen Einzel- oder Gruppenunter-
richt abgegolten. 
 
 

5. Ensembleunterricht 

 
               Gebühren                       Gebühren nach Abzug 

  des Zuschusses 
                                                                                                                                  (s. Abs.1, S.2 und 3) 

 
  jährlich monatlich  jährlich monatlich 
 

a) als Hauptfach  276,00 € 23,00 € 252,00 €  21,00 € 

 
b) als Ergänzungsfach 

 
Bei bereits erfolgter Belegung von Instrumental-/Vokal- oder Theorieunterricht ist die Teilnahme am Ensembleunterricht für 
Schüler*innen der Musikschule mit den Benutzungsgebühren für den instrumentalen, vokalen und theoretischen Einzel- oder 
Gruppenunterricht abgegolten. 
 

6. Weitere Unterrichtsangebote 
 

a) Nach § 10 Abs. 1 der Satzung über die Benutzung der Städt. Musikschule der Stadt Weiden i. d. OPf. 
beträgt die Teilnahmegebühr für einen Kurs                                                                                      180,00 € 

 
b)  Nach § 10 Abs. 2 der Satzung über die Benutzung der Städt. Musikschule der Stadt Weiden i. d. OPf. 

errechnet sich der Gebührenbetrag nach der zeitlichen Dauer eines Workshops. 
Die Bemessungsgrundlage beträgt pro Stunde/pro Person                                                               11,00 € 

 
c) Nach § 10 Abs. 3 der Satzung über die Benutzung der Städt. Musikschule der Stadt Weiden i. d. OPf. beträgt die Ge-

bühr für einen Gutschein: 
 

  5 Stunden Einzelunterricht / Kurzstunde 5 x 30 min  190,00 € 
10 Stunden Einzelunterricht / Kurzstunde 10 x 30 min  360,00 € 

 
  5 Stunden Einzelunterricht / Normalstunde 5 x 45 min  280,00 € 
10 Stunden Einzelunterricht / Normalstunde 10 x 45min   540,00 € 

 
d) Bläserklassenunterricht 
 Unterrichtsdauer jährlich monatlich  jährlich monatlich 

 
 90 min pro Woche 408,00 € 34,00 € 384,00 €  32,00 € 
 

7. Kooperationsprogramme 

  Unterrichtsdauer  jährlich monatlich 
 
Musikalische Grundausbildung  45 min pro Woche 216,00 € 18,00 €  
 

Klassenmusizieren  45 min pro Woche 216,00 € 18,00 € 
 

 
2. In §5 wird der Betrag „8 €“ durch „9 €“ ersetzt. 

 
 

II. 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.09.2023 in Kraft.  
 


